
Web: https://www.jobcenter-landkreis-heilbronn.de/thema/schuldnerberatung/

ANWENDUNGSBEREICH

Die Pfändungstabelle gilt für Pfändungen von Lohn und Lohn-
ersatzleistungen an der „Quelle“, d. h. beim Arbeitgeber, beim  
Rententräger, der Krankenkasse usw.

Bei der Pfändung eines Pfändungsschutzkontos (P-Konto) werden 
andere, feste Freibeträge berücksichtigt. Eine P-Konto-Beschei-
nigung oder ein Schutzantrag beim Gericht bzw. der pfändenden nigung oder ein Schutzantrag beim Gericht bzw. der pfändenden 
Behörde sind erforderlich, damit Unterhaltspflichten berücksichtigt 
werden (siehe Infoblatt „Das P-Konto“)

UNPFÄNDBARE BETRÄGE SIND:

- 50 % der Bruttovergütung für Überstunden
- Urlaubsgeld (im normalen Umfang)
- laufende Zahlungen für vermögenswirksame Leistungen
- Aufwandsentschädigungen (Spesen), Auslöse
- Gefahrenzulagen, Schmutz-, Staub- und ähnliche Zulagen 
- steuerfreie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge (nicht jedoch - steuerfreie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge (nicht jedoch 
  Schicht- oder Akkordzulagen) *
- Weihnachtsgeld bis zur Hälfte des monatlichen Bruttoeinkommens, 
  höchstens bis zu 750,- €
- Jubiläumszuwendungen
- Geburts- oder Heiratsbeihilfen

Erarbeitet von: Redaktionsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Schuldnerberater/-innen 
in Baden-Württemberg beim Landkreis- und Städtetag Baden-Württemberg  Das Merkblatt dient nur zur 
allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann eine  individuelle 
Beratung nicht ersetzen. Stand: Juli 2024

Die Pfändungstabelle gemäß § 850c  Zivilprozessordnung gültig ab 01.07.2024 bis 30.06.2025

AUSNAHMEN

Bei Pfändungen wegen Unterhalt oder Forderungen aus Straftaten 
gilt diese Pfändungstabelle unter Umständen nicht.




